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Mitteilungen. - Communications.

In seiner Sitzung vom 22. Januar 1935 hat der Bun-
desrat die von der Eidg. Luftschutzkommission mit
dem Entwur{ fiir den Bundesbeschluss betreffend den
passiven Luftschutz der Zivilbevdlkerung ausgearbei-
teten

«Grundlagen fiir den passiven Luftschutz der
Zivilbevélkerung»
als allgemeines Programm fiir die auf diesem Gebiete
zu treffenden Massnahmen genehmigt.

Die «Grundlagen» sind nunmehr im Drucke er-
schienen und bei ‘der Militardruckschriften-Abteilung
des Eidg. Militandepartements erhaltlich.

Sie stellen das amtliche Programm, eine allgemeine
Wegleitung 'dar tber die organisatorischen Mass-
nahmen, die den Schutz der Zivilbevélkerung vor An-
griffen aus der Luft zum Gegenstand haben. Auf die-
sen allgemeinen Rahmen werden sich nunmehr die
weitern notwendigen formellen Ausfithrungsvorschrif-
ten stiitzen. )

Eidg. Luftschutzstelle.

In seiner Sitzung vom 22. Januar 1935 genehmigte
der Bundesrat die von der Eidg. Luftschutzkommission
ausgearbeiteten Grundlagen fir den Luftschutz der
Zivilbevolkerung. Im Zusammenhang damit wurde
auch die Namensdnderungen folgender Instanzen gut-
geheissen:

Bisher — ancien:

Eidg. Gasschutz-Studienstelle.

Bureau fédéral d’études pour la protection contre les
gaz.

Ufficio federale di studio per la protezione contro
i gas.

Eidg. Gasschutz-Kommission.

Commission fédérale pour la protection contre les gaz.

Commissione federale per la protezione contro i gas.

Dans sa séance du 22 janvier 1935, le Conseil fédéral
a approuvé les ‘
«Bases générales pour la défense aérienne passive
de la population civile»

comme programme pour les mesures & prévoir dans
ce domaine. Ces «Bases 'générales» furent présentées,
en son temps, par la Commission fédérale pour la
défense aérienne passive avec le projet pour I'arrété
fédéral sur la défense aérienne passive.

Or, ces «Bases généralesy viennent ide paraitre sous
forme d’'imprimé au Bureau des imprimés militaires du
Département militaire fédérale.

Elles représentent le programme officiel, soit une
directive générale, sur les mesures d’organisation
ayant comme but la protection de la population civile
contre des attaques -aériennes. C’est sur ce cadre général
que se baseront les Ordonnances d’exécution formelles
qui devront encore étre émises.

Office fédéral
pour la défense aérienne passive.

Dans sa séance du 22 janvier 1935, le Conseil fédéral
a approuvé les bases pour la protection aérienne de la
population civile, élaborées par la Commission fédérale
pour la 'défense aérienne passive. De plus il a sanc-
tionné la nouvelle désignation des instances suivantes:

Neu — nouveau:

Eidg. Luftschutzstelle.

Office fédéral pour la défense aérienne passive.
Ufticio federale per la difesa aerea passiva.
Eidg. Luftschutz-Kommission.

Commission fédérale pour la défense aérienne passive.
Commissione federale per la difesa aerea passiva.
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Verordnung iiber die Bildung értlicher Luftschutzorganisationen.

Vom 29. Januar 1935

Der schweizerische Bundesrat,

gestiitzt auf den Bundesbeschluss vom 29. September
1934 betreffend den passiven Luftschutz der Zivil-
bevélkerung,
beschliesst:
Art. 1.

In den Ortschaften von mindestens 5000 Einwohnern

sowie in solchen andern Ortschaften, die infolge ihrer

Lage, Verkehrsbedeutung oder wegen industriellen
Anlagen besonders wichtig sind, wird der passive
Luftschutz der Zivilbevolkerung gemaiss den Bestim-
mungen dieser Verordnung organisiert.

Wo die ortlichen Verhaltnisse es rechtfertigen,
konnen sich mit Zustimmung der Kantonsregierung
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mehrere Ortschaften zu einer einheitlichen Organisa-
tion des passiven Luftschutzes zusammenschliessen.

Liegen verschiedene tatsachlich zusammenhéngende
Ortschaften nicht im Gebiete eines einzigen Kantons,
so ist die einheitliche Organisation nach den Anord-
nungen der eidgendssischen Luftschutzkommission
vorzunehmen.

Vorbehalten bleibt die Organisation des Luft-
schutzes fiir besondere Objekte.

Art. 2.

Zur Vorbereitung der Massnahmen ist in jeder Ort-
schaft, die zur Durchfithrung des passiven Luft-
schutzes verpflichtet wird, sowie in jedem hierfiir



gebildeten Verband eine lokale Luftschutzkommission
einzusetzen.

In ihr sollen jedenfalls die Sachgebiete der Polizei,
der Feuerwehr und der Sanitat vertreten sein, iiberdies
soweit moglich ein Baufachmann und ein Chemiker.

In Ortschaften, in denen ein Platzkommando be-
steht, ist vom Kommandanten des Territorialkreises
ein Offizier des Platzkommandostabes in die lokale
Luftschutzkommission abzuordnen.

Art. 3.

Sowohl fiir die Leitung als fiir das Personal der
lokalen Luftschutzorganisation sind grundsatzlich Per-
sonen zu bezeichnen, die im Falle einer allgemeinen
Mobilmachung weder von den militarischen Behorden
beansprucht werden, noch infolge ihrer amtlichen
zivilen Stellung unabkémmlich sind.

Art. 4.

In Ortschaften von mehr als 40°000 Einwohnern be-
ziffert sich der Bestand der lokalen Luftschutzorgani-
sation je nach den ortlichen Verhaltnissen auf 3 bis 6
vom Tausend, in kleinern Ortschaften auf 7 bis 15 vom
Tausend der Wohnbevolkerung.

Art. 5.

Jede ortliche Luftschutzorganisation umfasst, so-
weit die Grosse der Ortschaft es gestattet, folgende
Gruppen:

a) Ortsleitung;

b) Alarmdienst;

¢) Polizei und Hilfspolizei;

d) Feuerwehr und Hilfsfeuerwehr;
e) Sanitat;

f) Entgiftungsdienst;

g) technische Fachtrupps;

h) Verbindungsdienst;

i) Beobachtungsdienst.

Vom Gesamtbestande entfallen rund zwei - Fiinftel
auf Feuerwehr und Hilfsfeuerwehr, ein Fiinftel auf
Polizei und Hilfspolizei, ein Fiinftel auf Sanitat und
ein Fiinftel auf die iibrigen Gruppen.

Die eidgenossische Luftschutzkommission ist er-
machtigt, Richtlinien fir die Zusammensetzung im
einzelnen aufzustellen.

Art. 6.
Grosse Ortschaften sind in Luftschutzquartiere ein-
zuteilen.

Die Luftschutzquartiere stehen unter einer zen-
tralen Leitung fiir die ganze Ortschaft und sind, jedes
fiir sich, entsprechend der o6rtlichen Luftschutzorgani-
sation zu ordnen.

Art 7.

Die Vorschlage fiir die personelle Bestellung der
Ortlichen Luftschutzorganisation sind von der lokalen
Luftschutzkommission auszuarbeiten.

Diese kann zur Vorbereitung der Auswahl in gros-
seren Ortschaften Ausschiisse einsetzen, die nach Sach-
gebieten oder Quartieren oder nach beiden Gesichts-
punkten bezeichnet werden.

Fir die Auswahl und Zuteilung zu den verschie-
denen Gruppen sind die vom Bundesrate genehmigten
«Grundlagen fiir den passiven Luftschutz der Zivil-
bevolkerung» massgebend, insbesondere Ziffern 25
bis 32.

Art. 8.

Im ganzen soll die Bestellung so vorgenommen
werden, dass ungefahr je ein Drittel des Bestandes ent-
stammen:

a) den aus der Wehrpflicht Entlassenen;

b) den weder Dienst noch Hilfsdienst Leistenden
(auch Frauen) sowie den noch nicht Rekrutierten
unter 18 Jahren;

c) den Hilfsdienstpflichtigen.

Art. 9.

Hilfsdienstpflichtige konnen, soweit erforderlich,
zur Verwendung in der lokalen Luftschutzorganisation
herangezogen werden; sie sind fiir die Dauer dieser
Zuteilung von der Dienstleistung als Hilfsdienst-
pilichtige befreit.

In ihrem Dienstbiichlein wird der Vermerk «Ziviler
Luftschutz sowie die Angabe der Gruppe im Sinne von
Art. 5 und die Ortschaft eingetragen.

Der zustandige Territorialkommandant bestimmt
die Hochstzahl der Hilfsdienstpflichtigen, die jeder
Ortschaft zugeteilt werden diirfen.

Art. 10.

Ausnahmsweise, namentlich in grossen Ortschaften
zur Verwendung fiir die Leitung oder fiir Posten, die
besondere technische Kenntnisse erfordern, kénnen im
Landsturm eingeteilte Wehrmanner fir die ortliche
Luftschutzorganisation zur Verfiigung gestellt werden.

Die Generalstabsabteilung des Eidg. Militardepar-
tements entscheidet in jedem solchen Falle uber die
Versetzung zu der lokalen Luftschutzorganisation.

Art. 11.

Die Bezeichnung der Leitung und des Personals ist
Sache des Gemeinderates, bei Verbanden im Sinne von
Art. 1, Abs. 2, der Kantonsregierung.

Bei Ortschaften oder Verbanden, die in verschie-
denen Kantonen liegen, trifft die Eidg. Luftschutz-
kommission die erforderlichen Anordnungen, sofern
sich die beteiligten Kantone nicht direkt verstandigen
konnen.

Art. 12.

Die der lokalen Luftschutzorganisation zugewiese-
nen Personen sind von ihrer Zuteilung durch den
Gemeinderat schriftlich in Kenntnis zu setzen, wobei
auf Art. 4, Abs. 3, des Bundesbeschlusses vom 29. Sep-
tember 1934 hinzuweisen ist.

Hilfsdienstpflichtigen und Wehrméannern ist auf
Ansuchen des Gemeinderates von der kantonalen Mili-
tarbehorde das  Dienstbiichlein zur Vornahme der
erforderlichen Eintragungen einzuverlangen und von
dieser dem Inhaber sodann wieder zuzustellen.

Art. 13.

Wer geltend machen will, dass einer der in Art. 4,
Abs. 3, des Bundesbeschlusses vom 29. September 1934
vorgesehenen Befreiungsgriinde zutrifft, hat dies dem
Gemeinderat mit eingeschriebenem Briefe binnen fiinf
Tagen nach Empfang des Ernennungsschreibens anzu-
zeigen.

Liegt die Begriindung in 6ffentlichen Pflichten, die
im Falle einer allgemeinen Mobilmachung bestehen, so
sind sie genau anzugeben; liegt sie im Gesundheits-
zustande, so ist ein ausfithrliches Arztzeugnis beizu-
fiigen.
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Art. 14.

Ueberzeugt sich der Gemeinderat von der Richtig-
keit der geltend gemachten Befreiungsgriinde, so kann
er die Ernennung widerrufen.

Im andern Falle sind die Akten der kantonalen
Regierung einzureichen, die endgiltig entscheidet.

Sowohl der Gemeinderat als die kantonale Regie-
rung sind befugt, eine arztliche Begutachtung anzu-
ordnen, sofern Gesundheitsgriinde angerufen worden
sind.

Art. 15.

Die Zuweisung zur ortlichen Luftschutzorgani-
sation hat keinen Einfluss auf den Militarpflichtersatz.

Art. 16.

Die Kantone haben bis zum 15. Februar 1935 der
Eidg. Luftschutzkommission mitzuteilen, welche Ort-
schaften dieser Verordnung gemaiass Art. 1 unterstellt
werden sollen.

Die Eidg. Luftschutzkommission bestimmt, welche
Ortschaften luftschutzpflichtig sind und benachrichtigt
die Kantone sowie die beteiligten Gemeinden. ;

Kantone und Gemeinden konnen gegen die sie be-
treffenden Festsetzungen binnen zehn Tagen den Bun-
desrat anrufen, der endgiiltig entscheidet.

Art. 17.

Die Bestiande der ortlichen Luftschutzorganisation
sind bis zum 30. April 1935 aufzustellen.

Spatestens in der ersten Halite Mai haben Kontroll-
versammlungen stattzufinden, in denen 'das Personal
iiber seine Einteilung und seine allgeneinen Pflichten
orientiert wird.

Bei diesem Anlasse wird dem Persoaal das Ab-
zeichen iibergeben, das von der Eidg. Luftschutzkom-

mission im Einvernehmen mit dem Eidg. Militardepar-
tement festgesetzt wird.

Art. 18.

Sobald die geméss dem Bundesbeschluss vom
29. September 1934 zu beschaffenden Gerate zur Ver-
fligung stehen, ist das Personal der ortlichen Luft-
schutzorganisation mit ihrer Handhabung vertraut zu
machen.

Die Regelung der Abgabe und Aufbewahrung von
Gasmasken und andern Gerédten bleibt vorbehalten.

Art. 19.

Allfallige Liicken im Bestande der oOrtlichen Luft-
schutzorganisation sind jeweilen méglichst rasch aus-
zufillen.

Zu diesem Zwecke hat die ortliche Luftschutzkom-
mission mindestens halbjahrlich die Personallisten zu
tiberpriifen. _

Art. 20.

Der Vollzug dieser Verordnung ist, soweit er dem
Bunde obliegt, Sache des Eidg. Militardepartementes.

Dieses kann bestimmte Befugnisse der Eidg. Luft-
schutzkommission iibertragen.

Art. 21
Die vorliegende Verordnung tritt am 1. Februar
1935 in Kraft.
Bern, den 29. Januar 1935.

Im Namen des schweizerischen Bundesrates,
Der Bundesprasident:
R. Minger.
Der Bundeskanzler:
G. Bovel.

(Le texte francais suivra dans le prochain numéro.)

o 2

Ausland-Rundschau.

Gaskampfstoffe und Lebensmittel von W. Pliicker.
(Zeitschrift fiir Untersuchung der Lebensmittel Bd. 68,
313. 1934). Zunachst gibt der Verfasser einen Ueber-
blick iiber Wdie in Frage kommenden Kampfstoffe und
bespricht deren physikalische und chemische Eigen-
schaften. «Die Frage, wie Kampfstoffe auf Lebensmittel
einwirken, ist von betrachtlicher wirtschaftlicher Be-
deutung. Hierbei sind vor allen Dingen die in grossen
Mengen aufgestapelten Produkte, wie Getreide, Mehl,
Hiilsenfriichte, Kaffee, aber auch andere, wie Teig-
waren, Konserven usw. zu erwihnen.»

Es wird unterschieden die Einwirkung auf wasser-
reiche Lebensmittel wie z. B. auf frisches Fleisch,
Milch, Bier, Wein und auf wasserarme, wie z. B. auf
Getreide, Mehl, Kaffee, Kise, Fett, sowie in Biichsen
oder Gliasern verpackte Konserven.

Der Autor behandelt den Einfluss folgender Kampf-
stoffe auf die Lebensmittel: 1. Phosgen und Perstoff;
2. Chlorpikrin; 3. Dichlordiaethylsulfid; 4. Diphenylar-
sinchlorid (Clark I) und Diphenylarsincyanid (Clark II);
5. Chloracetophenon, Methyldichlorarsin, Diphenyl-
aminchlorsin und Diphenylamincyanarsin.
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Fur diese Stoffe werden in Frage kommende Ent-
giftungsmoglichkeiten fiir Nahrungsmittel erortert,
sowie Nachweismethoden angegeben.

Dass das Problem noch micht befriedigend gelost
ist, beweist der Verfasser am Schlusse seiner Ausfiih-
rungen, indem er folgende Fragen zum Studium an-
regt:

1. Wie ist frisches Fleisch zu behandeln beim Ein-
schlagen von Bomben mit einem der genannten
Kampfstoffe?

2. Wie die andern Lebensmittel?

3. Werden Lebensmittel, wie Fleisch, Bier usw. durch
die angegebenen Stoffe ungeniessbar? Welche
Mengen sind etwa zuléssig?

4. Wie lassen sich Getreide-, Mehl- und andere Le-
bensmittellager gegen diese Gefahren schiitzen?

«Als Schutzmittel diirfte sich eine dicke Schicht
feinen Torfs oder feiner Kieselgur, die man auf das
Getreide bzw. auf die Mehlsicke legt, empfehlen, da
diese beiden Stoffe Kampfgase stark absorbieren und
ohne Schwierigkeit wieder zu entfernen sind.»  Rb.



	Verordnung über die Bildung örtlicher Luftschutzorganisationen

